
Ortsqemeinde OBERWEILER-TIEFENBÀCH

SÀTZUNG

di e Änderlrnrr
über

do¡r Rol'rnrrrrnc=rrl âr¡ê< tttrrùêi rìêll rìar ñrf cñÃñô nÄaa
ûberweiler-Tiefenbach im vereinfachten Verfafrren nach ç 13
Àbs. 1 des Bauoesetzhrur:hes f BauGRl

Àufgrund des S 10 des Baugresetzbuches (BauGB) vorn A.a2.1986
(BGBI. I S. 2253) in Verbindung rnit S 13 des Baugesetzbuches
(BauGB), S 86 der Landesbauordnung Rheinland-pfalz (LBauO) vom
O8.O3.l-995 (cVBl. S. 19) und g 24 der Gemeindeordnung für
Rlreinland-Pfalz {GernO) vorn 3l-.01 -L994 (GVBI. S. tû4) hat der
Ort^sgemeinderat Oberweiler-Tiefenbach in seiner Sitzung am
. .z.L.[Jez. 35. . . . die folgende satzung über die vereinraãnte an-
derung des Bebauungsplanes rrWeiderr gemäß S 13 des Bau-
g'esetzbuches (BauGB) beschlossen, die hiermit bekanntgemacht
wird:

s1
Dachneigungen:

Die Dachneigrungen betragen 15 bis 38 Grad.
Àusnahmen können für Ànbauten (Nebentrakte) eines Haupt-
gebäudes zugelassen werden,. wenn sie sj-ch dem Erscheinungsbifd
des Hauptgebäudes (Hauptkörper) unterordnen (S 31 Àbs- 1
BaUGB).
Die festgesetzten Dachneigungen gelten nicht für Garagen und
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des S
L4 BauNVO.

s2
Dachaufbauten:

Dachaufbauten zum Ausbau von I,rlohnungen im Dachgeschoß lz.B-
Dachgauben) sind zugelassen, hrenn sie sich der jewelligen
Hauptdachfläche wesentlich unterordnen und dj-e Traufe nicht
unterbrechen -

s3
Kniestöcke:

Kniestöcke dürfen bei 18 bis 25 Grad die Höhe von 25 cm und
bei 26 bis 38 Grad die Höhe von 5O cm, gemessen von Oberkante
Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, nicht überschreiten.

s4
Àußerkrafttreten bestehender Vorschriften:

Die SS 3, 4 und 6 der Rechtsverordnunq über die äußere Gestal-
tung von baulichen Ànlagen vom 20.05.1968, genehmigt mit
Reg,ierungserlaß der Bezirksregierung, der Pfalz, Neustadt
a.d.Weinstr., Az.= 42L-36A-I(lu 76 (1) RVO, werden aufgehoben.

s5
Inkrafttreten:
Die SaLzung tritt nit der Bekanntmachung in Kraft.
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Oberweiler-Tiefenbach, den
Ortsqremeinde OBERVIIEILER-TI EFENBACH

Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes rrweiderr der Orts-
gemeinde Oberwei ler-Tiefenbach

BEGRÜNDUNG

l-. Allgemeines

Der Ortsgemeinderat Oberweiler-Tiefenbach hat in seiner Sit-
zung am 04.l-O.l-995 beschlossen, den mit Bescheid der Kreis-
verwaltung Kusel vom 3l-.03.1-969 , Az. 2 6LO-O7 Ru 75/L, geneh-
rnigten und seit 02.04.l-969 rechtsverbindlichen Bebauungsplan
rrWeidert der Ortsgemeinde Oberweiler-Tiefenbach im vereinfach-
ten Verfahren nach S 13 Abs. 1- BauGB hinsichtlich der Dach-
neigungen, Dachaufbauten und Kniestöcke zu ändern.

Durch die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes wird nur
die äußere Gestaltung der baulichen Ànlagen an die sich ím
Rahmen der Dorferneuerung geänderten Ànschauungen wie folgt
angepaßt.

a) Dachneiqunqen:

Die Dachneigungen betragen 1-5 bis 38 Grad.

Àusnahmen können für Anbauten (Nebentrakte) eines Haupt-
gebäudes zugelassen werden, hrenn sie sich dem Erscheinungsbild
des Hauptgebäudes (Hauptkörper) unterordnen (S 31- Àbs. l-
BauGB).

Die festgesetzten Dachneigungen getten nicht für Garagen und
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des S

1,4 BauNVO.

b) Dachaufbauten:

Dachaufbauten zum Ausbau von Ialohnungen im Dachgeschoß (2.e.
Dachgauben) sind zugelassen, wenn sie sich der jeweiligen
Hauptdachfläche wesentlich unterordnen und die Traufe nicht
unterbrechen.

r: ì Kn i estör:ke :

Kniestöcke dürfen bei LB bis 25 Grad die Höhe von 25 cm und
beí 26 bis 38 Grad die Höhe von 5o cr, gemessen von oberkante
Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, nicht überschreiten.

2 - Þl anrrncrs zi e1 :

Durch die Änderungen der textlichen Festsetzungen wird die ge-
stalterische Zielsetzung erreicht.

3. Erschließuncr:

Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden keine weiteren
Erschließungsmaßnahmen erforderlich.
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4. Flächengröße:

Die Flächengröße von ca. 2,52 ha bleibt unverändert.

6 ^ tr'l ächennut.zuncrsnl an:

Der Bebauungsplan ist in Flächennutzungsplan ausgewiesen.

6. Grenzen des Bebauungsplanes:

Die vereinfachte Änderung berührt nicht die Grenzen des Bebau-
ungsplanes.

'7 Tfnc.l- on rìar Erer.lr'l i aRrrnrr r

Durch die vereinfachte Änderung fallen keine zusätzlichen Er-
schließungskosten an.

g - ordnrrnc¡ des Grund und Bodens:

Die Ordnung des Grund und Bodens ist vollzogen; weitere Maß-
nahmen werden nicht erforderlich.

O êrrrnrl zfirra ¿ìar Þì anrrnrr :

Durch die iinderungen werden die Grundzüge der Planung des ge-
nehmigten Bebauungsplanes nicht berührt.

Die für diesen Bebauungsplan bereits bestehende Konzeption der
ordnung der städtebaulichen Entwicklung, die sich aus der Ge-
samtheit und Zusammenschau der bestehenden planerischen Fest-
setzungen ergibt, bleibt in ihren grundsätzlichen Charakter
unangetastet.
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Ortsgrerneinde Oberwei ler-Tiefenbach

Satzung ùber die Ànderung des Bebauungsplanes rrWeidetr irn
vereinfachten Verfahren nach s 13 Àbs. I BauGB,'

Verfahrensvermerke

1- Der Ortsqemeinderat hat am 04.10.1995 die vereinfachte
Ànderung des Bebauungsplanes ttI^Jeiderr beschrlossen ( S 2 Àbs.
1 BauGB). I

2- Den Eigenttimern der von den Anderungen betroffenen
Grundstücke wurde mit öffentlicher Bekanntmachung vom
25.1O.1995 im Amtsblatt der Verbandsgerneinde lrlolf stein
(Àusgabe 42/95, Seite 4) Gelegenheit zu Stellungnahrne
gegeben (S 13 BauGB).
Keiner dieser Beteiligten hat den Ànderunqen widersprochen.
Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind
werden von den Ãnderungen nicht betroffen.

3. Der Ortsgeneinderat hat am 22.\2.1995 die Ànnahme dieser
Satzung beschlossen.

4. Der Ortsgemeinderat hat am 22.a2.1_995 diese Satzung
beschlossen (S 10 BaucB i.V.rn. S 86 Äbs. 1 LBauO).

5. Diese Satzung wurde am 02.01.1996 ausgefertigt.

6- Die Satzung wurde arn 10.01.1996 ortsüblich bekanntgemacht
(S a2 BauGB i.v.rn. S 86 Àbs. 1 LBaUO).
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft ( S 1,2
BauGB).

Obe I er-'l'1er ach, den Q.Q1 ee6.. . . .
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